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Studienplan für das Masterstudienfach Geschlechterforschung (Gender Studies) 

Studienbeginn 
Der Studienbeginn ist im Herbst- oder im Frühjahrsemester möglich. Ein Beginn im Frühjahrsemester 
kann zu einer Verlängerung der Regelstudienzeit führen. 

Zulassungsvoraussetzungen 
Eine Zulassung ohne Auflagen erfolgt mit einem Bachelorabschluss im Studienfach Geschlechterfor-
schung der Universität Basel oder mit dem Nachweis von gleichwertigen Studienleistungen in Ge-
schlechterforschung im Umfang von 30 KP, erbracht an der Universität Basel oder an einer von der 
Universität Basel anerkannten Hochschule. 

Studienaufbau und -struktur 
Bestehen des Studienfachs, KP Module Erlaubte  

Lehrveranstaltungs-
formen  

22 KP, davon 
- 3 KP aus Vorlesung mit Kolloquium 
- 9 KP aus drei Seminaren 
- 5 KP aus Seminararbeit 
- 5 KP aus Lehrveranstaltung(en) nach 

Wahl 

Vertiefung in Theorien und De-
batten der Geschlechterforschung 

Alle gem. § 7 Abs. 4 
und 5 

8 KP aus 
- Lehrveranstaltung(en) nach Wahl 

Angewandte Geschlechterfor-
schung 

Alle gem. § 7 Abs. 4 
und 5 

5 KP Masterprüfung  
35 KP Minor  
30 KP Masterarbeit  
65 KP Major  

Masterarbeit 
Die Masterarbeit wird in der Regel in deutscher Sprache verfasst; nach Absprache mit den Betreuen-
den sind andere Sprachen möglich. 

Masterprüfung 
Für die Prüfung werden mit einer zur Prüfung berechtigten Person drei Themen vereinbart. Höchstens 
ein Thema darf sich mit den Themen der abgelegten Seminararbeit oder der Masterarbeit überschnei-
den. Die Prüfungsthemen sollen die theoretische wie thematische Breite der Geschlechterforschung 
abdecken. Die Prüfung ist mündlich und dauert 60 Minuten. Zu jedem der drei Themen wird rund 20 
Minuten geprüft. Die Studierenden wählen eines der drei Themen aus, zu dem sie zu Prüfungsbeginn 
ein Kurzreferat von max. 10 Minuten halten. Die Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch; nach Ab-
sprache mit der prüfenden Person sind andere Sprachen möglich.  
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Zuständige Unterrichtskommission 
Gesellschaftswissenschaften 

Schlussbestimmung 
Dieser Studienplan tritt am 1. August 2026 in Kraft. Er gilt für alle Studierenden, die das Masterstu-
dium Geschlechterforschung am 1. August 2026 oder später beginnen oder sich bereits im Masterstu-
dium Geschlechterforschung befinden. Auf den gleichen Zeitpunkt wird der Studienplan für das Mas-
terstudienfach Geschlechterforschung vom 25. Oktober 2018 aufgehoben. 
 
 
Erlass vom 27. November 2025, Genehmigung Rektorat 9. Dezember 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulbezeichnungen und englische Übersetzung 
 

Module (Deutsch) Modules (English) 
Vertiefung in Theorien und Debatten der Geschlechterfor-
schung 

Advanced Theories and Debates in Gender Studies  

Angewandte Geschlechterforschung Applied Gender Studies 

 


